
Allgememeine Geschäftsbedignungen

1. Allgemeines

1.1 Nachfolgende Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge zwischen uns und dem 
Kunden ausschließlich.
Dies gilt auch dann, wenn der Kunde entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen 
abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet. Diese entgegenstehenden oder abwei-
chenden Bedingungen des Kunden gelten nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

1.2 Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ferner auch, wenn wir in Kenntnis entgegen-
stehender oder abweichender Bedingungen des Kunden den Auftrag vorbehaltlos ausführen.

1.3 Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten des Weiteren auch für alle künftigen
Rechtsgeschäfte zwischen uns und dem Kunden, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich 
vereinbart werden.

2. Urheberrecht und Nutzungsrechte

2.1. Unabhängig von der tatsächlichen urheber- oder geschmacksmusterrechtlichen Schutzfähigkeit 
gilt jeder Entwurf von uns als ein Werk im Sinne des Urheberrechts. Die Bestimmungen des Urhe-
berrechtsgesetzes gelten auch dann, wenn im Einzelnen die nach § 2 Absatz 2 UrhG erforderliche 
Schöpfungshöhe nicht erreicht ist. Uns stehen daher insbesondere die urheberrechtlichen Ansprü-
che der §§ 97 ff. UrhG zu.

2.2 Unsere Entwürfe und Reinzeichnungen dürfen ohne unsere ausdrückliche Einwilligung weder im 
Original noch bei der Reproduktion verändert werden. Jede Nachahmung - auch von Teilen - ist 
unzulässig.

2.3 Wir übertragen unserem Kunden die für den jeweiligen Auftragszweck erforderlichen Nutzungs-
rechte an unseren Gestaltungsleistungen. Sofern nichts anderes vereinbart wurde, übertragen wir 
jeweils nur ein einfaches Nutzungsrecht.

2.4 An unseren Ideen, Arbeiten, Vorlagen, Entwürfen, Präsentationsbeispielen etc., die im Rahmen 
der Zusammenarbeit mit dem Kunden bekannt werden und die nicht dem letztlich abgenommenen
Leistungsergebnis entsprechen, erwirbt der Kunde keine Nutzungsrechte.

2.5 Die Nutzungsrechte gehen im vereinbarten Rahmen erst auf den Kunden über, wenn er unsere
Gestaltungsleistung abgenommen hat und die vereinbarte Vergütung vollständig entrichtet hat.

2.6 Wir haben im Rahmen des Branchenüblichen das Recht, auf Vervielfältigungsstücken und in
Veröffentlichungen unserer Arbeiten als Urheber / Gestalter benannt zu werden. Der Kunde wird sich
bemühen, diese Verpflichtung auch seinen Drittkunden entsprechend aufzuerlegen.

2.7 Auch nach der Übertragung der Nutzungsrechte an unseren Gestaltungsleistungen durch den 
Kunden sind wir berechtigt, zu Zwecken der Eigenwerbung die von uns erarbeiteten Entwürfe, Lay-
outs, Designs etc. in Belegmappen, auf unserer Homepage, bei Präsentationen und Wettbewerben 
oder auf Messen zu verwenden.
In diesem Zusammenhang sind wir berechtigt, den Namen des Kunden und/oder den Namen von 
dessen Drittkunden im üblichen Umfang zu nennen. Bei zu vervielfältigenden Arbeiten sind uns 
unentgeltlich 5 Belege zu überlassen.

2.8 Vorschläge, Weisungen oder sonstige fördernde Maßnahmen des Kunden, seiner Mitarbeiter 
und/ oder Beauftragten haben weder Einfluss auf die vereinbarte Vergütung noch wird dadurch ein 
Miturheberrecht begründet.

3. Vergütung

3.1 Entwürfe und Reinzeichnungen bilden zusammen mit der Einräumung von Nutzungsrechten eine
einheitliche Leistung. Sofern nichts anderes vereinbart wurde, gilt die Vergütung auf der Grundlage 
des Tarifvertrages für Designleistungen SDSt/AGD (neueste Fassung) als übliche und angemessene 
Vergütung.
Die Vergütungen sind Nettobeträge, die zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer zu zahlen sind.

3.2 Jede über den ursprünglich vereinbarten Umfang hinausgehende Nutzung ist nur gegen Zahlung 
einer dem Umfang der Mehrnutzung entsprechenden Vergütung zulässig. In einem solchen Fall 
sind wir berechtigt, nachträglich die Differenz zwischen der höheren Vergütung für die tatsächliche 
Nutzung und der ursprünglich erhaltenen Vergütung zu verlangen.

3.3 Werden nur Entwürfe oder Reinzeichnungen geliefert und hieran keine Nutzungsrechte einge-
räumt, entfällt nur die Vergütung für die Nutzung.

4. Sonderleistungen, Neben- und Reisekosten

4.1 Sonderleistungen, wie zum Beispiel die Umarbeitung oder Änderung von Entwürfen, das
Manuskriptstudium, die Drucküberwachung, die Pflege der erstellten Leistung, etc., werden 
gesondert nach Zeitaufwand zu einem Stundensatz von 95,- € berechnet, sofern nichts anderes 
vereinbart wurde.
Sollte uns unvorhergesehen erheblicher Mehraufwand entstehen, werden wir uns mit dem Kunden 
zum Zwecke der einvernehmlichen Nachhonorierung absprechen.

4.2 Wir sind berechtigt, die zur Auftragserfüllung notwendigen Fremdleistungen im Namen und für
Rechnung unseres Kunden zu bestellen. Der Kunde verpflichtet sich, uns die entsprechenden 
Vollmachten zu erteilen.

4.3 Soweit im Einzelfall die zur Auftragserfüllung notwendigen Verträge über Fremdleistungen in 
unserem Namen und auf unsere Rechnung abgeschlossen werden, verpflichtet sich der Kunde dazu, 
uns im Innenverhältnis von sämtlichen Verbindlichkeiten aus dem Vertragsverhältnis mit dem Dritten 
freizustellen und insbesondere unsere Kosten zu übernehmen.

4.4 Auslagen für technische Nebenkosten, wie zum Beispiel für spezielle Materialien, für die Anferti-
gung von Fotos, Zwischenaufnahmen, Reproduktionen, Satz und Druck etc. trägt der Kunde.

4.5 Der Kunde hat uns die Kosten für Reisen und Spesen für Reisen, die in Absprache mit dem 
Kunden im Zusammenhang mit der Auftragserfüllung zu unternehmen sind, zu erstatten.

5. Fälligkeit der Vergütung

5.1 Soweit nichts anders vereinbart wurde, ist die Vergütung bei Ablieferung des Werkes fällig und 
ohne weitere Abzüge zahlbar.

5.2 Werden die bestellten Arbeiten in Teilen abgenommen, so ist eine entsprechende Teilvergütung 
jeweils bei Abnahme des Teiles fällig.

5.3 Bei umfangreichen und in der Abwicklung langfristigen Arbeiten oder bei Aufträgen, die für uns 
mit hohen finanziellen Vorleistungen verbunden sind, sind angemessene Abschlagszahlungen in 
folgender Höhe zu leisten: der Gesamtvergütung bei Auftragserteilung, nach Fertigstellung von 50% 
der Arbeiten und bei Ablieferung.

6. Eigentumsvorbehalt / Versendung / Digitale Daten

6.1 An sämtlichen übergebenen Materialien wie z.B. Entwürfen, Fotografien, Illustrationen, Hand-
mustern, Modellen, Reinzeichnungen und Dateien werden nur Nutzungsrechte eingeräumt.
Hieran werden jedoch keine Eigentumsrechte übertragen. Der Kunde hat uns daher die 
Originale, sobald er diese nicht mehr zwingend benötigt nach angemessener Frist unbeschädigt 
zurückzugeben.
Bei Beschädigung oder Verlust hat uns der Kunde die Kosten zu ersetzen, die zur Wiederherstellung 
der Originale notwendig sind.
Die Geltendmachung eines weiter gehenden Schadens bleibt vorbehalten.

6.2 Die Versendung sämtlicher Arbeiten, Entwürfe und Vorlagen erfolgt auf Gefahr und für Rechnung 
des Kunden.

6.3 Sofern nichts anderes vereinbart wurde, sind wir nicht verpflichtet, computergenerierte Dateien 
oder Layouts an den Kunden herauszugeben. Die Herausgabe von Computerdateien ist mangels 
anderweitiger Absprachen gesondert zu vergüten.
Sofern wir dem Kunden Computerdateien zur Verfügung gestellt haben, dürfen diese nur mit unserer 
vorherigen Zustimmung geändert werden. Die Verwendung der von uns zur Verfügung gestellten 
Computerdateien darf nur auftragsbezogen erfolgen.

7. Korrektur / Produktionsüberwachung

7.1 Vor Ausführung einer Vervielfältigung hat uns der Kunde Korrekturmuster vorzulegen, zu deren
sorgfältigen Überprüfung wir uns verpflichten.

7.2 Jede Produktionsüberwachung durch uns bedarf der gesonderten schriftlichen Beauftragung.

8. Gewährleistung

8.1 Wir verpflichten uns dazu, den Auftrag mit größtmöglicher Sorgfalt auszuführen und die uns
überlassenen Vorlagen, Unterlagen, Muster etc. sorgfältig zu behandeln.

8.2 Beanstandungen gleich welcher Art sind uns innerhalb von 14 Tagen nach Ablieferung der
Gestaltungsleistung schriftlich anzuzeigen. Beanstandungen, die auch bei sorgfältiger Prüfung 
innerhalb dieser Frist nicht zu entdecken waren, sind uns unverzüglich nach Entdeckung schriftlich 
anzuzeigen.
Gleiches gilt für während der Gewährleistungsfrist aufgetretene Mängel. Nach Ablauf dieser Fristen 
gilt die Gestaltungsleistung als mangelfrei angenommen.

8.3 Im Rahmen unserer Gewährleistungsverpflichtung können wir nach unserer Wahl nachbessern 
oder Ersatz liefern.

9. Haftung

9.1 Soweit nicht anderes vereinbart wurde, haften wir nur für eigenes Verschulden und für Vorsatz 
und grobe Fahrlässigkeit gleich aus welchem Rechtsgrund.
Für leichte Fahrlässigkeit haften wir nur bei der Verletzung vertragswesentlicher Pflichten und 
begrenzt auf unmittelbare Schäden. Die Haftung für mittelbare Schäden, Mangelfolgeschäden und 
entgangenen Gewinn ist in diesem Falle ausgeschlossen.
Für den Fall der Tötung, der Verletzung der Gesundheit oder des Körpers haften wir nach den 
gesetzlichen Bestimmungen.

9.2 Sofern wir für notwendige Fremdleistungen im Namen und auf Rechnung des Kunden Dritte
beauftragen, verpflichten wir uns zu einer sorgfältigen Auswahl und die uns zumutbare Anleitung des
Dritten.
Über ein Auswahl- und Organisationsverschulden hinaus haften wir nicht für das Fremdverschulden 
der Dritten, da wir insoweit nur als Vermittler auftreten, und die Dritten keine Erfüllungsgehilfen sind.

9.3 Sofern wir selbst im Rahmen der Auftragserfüllung in eigenem Namen und auf eigene Rechnung 
Dritte mit notwendigen Fremdleistungen beauftragen, treten wir hiermit sämtliche uns zustehenden
Gewährleistungs-, Schadensersatz- und sonstigen Ansprüche aus fehlerhafter, verspäteter oder 
fehlender Lieferung an den Kunden ab.
Der Kunde verpflichtet sich, bevor er uns in Anspruch nimmt, zunächst die abgetretenen Ansprüche 
durchzusetzen.

9.4 Der Kunde stellt uns wegen eines Verhaltens, für das er die vertragliche Verantwortung bzw. 
Haftung trägt, von allen Ansprüchen frei, die Dritte wegen eines solchen Verhaltens an uns stellen. 
Der Kunde hat die hierzu erforderlichen Kosten einer etwaigen Rechtsverfolgung zu tragen. Insbe-
sondere überlässt uns der Kunde nur solche Vorlagen, zu deren Vervielfältigung er berechtigt ist.

9.5 Mit der Freigabe von Entwürfen und Reinausführungen durch den Kunden übernimmt dieser die
Verantwortung für die technische und funktionsgemäße Richtigkeit von Text, Bild und Gestaltung. 
Hierfür entfällt mit der Freigabe unsere Haftung.

9.6 Wir haften außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit nicht für die Zulässigkeit im Hinblick 
auf das Wettbewerbs-, Kennzeichen-, Urheber- und sonstige gewerbliche Schutzrecht, sowie die 
Eintragungs- und Schutzfähigkeit sowie die Neuheit unserer gestalterischen Leistungen im Sinne 
gewerblicher Schutzrechte jeglicher Art. Soweit wir dies erkennen können, werden wir den Kunden 
auf etwaige Bedenken hinweisen.
Der Kunde ist verpflichtet, die entsprechende Zulässigkeit der Entwürfe und sonstigen Arbeiten 
selbständig und gewissenhaft prüfen zu lassen, bevor er diese im geschäftlichen Verkehr verwendet.

10. Gestaltungsfreiheit

Unsere Gestaltungsfreiheit wird durch das Vertragsverhältnis nicht eingeschränkt. Insbesondere kann 
der Kunde die Abnahme der Gestaltungsleistung nicht aus gestalterischen Gründen ablehnen.

11. Schlussbestimmungen

11.1 Sofern nichts anderes vereinbart wurde, ist Erfüllungsort unser Geschäftssitz.

11.2 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

11.3 Sofern der Kunde Vollkaufmann ist, ist Gerichtsstand für Streitigkeiten aus Verträgen zwischen 
uns und dem Kunden unser Geschäftssitz. Wir behalten uns vor, auch an jedem anderen gesetzli-
chen Gerichtsstand zu klagen.

11.4 Sollten einzelne Bestimmungen der vorstehenden Bedingungen oder Teile von diesen unwirk-
sam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt.
Eine unwirksame Bestimmung dieser Bedingungen wird durch diejenige wirksame Bestimmung 
ersetzt, die der unwirksamen Bestimmung in ihrem wirtschaftlichen Ergebnis am nächsten kommt.

Stand: November 2009

Carrois Type Design


